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Vorwort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin 

Lieber Leser 

 

 

Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Arbeit der Friedens-

richterin und des Friedensrichters nach wie vor gefragt und wichtig ist. Und dabei habe ich 

noch nicht einmal an die aufkommende globale Finanzkrise und die damit einhergehende, 

sinkende Zahlungsmoral gedacht. Nun, ein Jahr später, liegt die Bilanz vor: Die Friedens-

richterämter haben im abgelaufenen Jahr 285 Klagen mehr bearbeitet; und das ist viel! 

 

 

Gerade unter diesem Aspekt werden wir die anstehenden Herausforderungen annehmen. 

So sind die Aufgaben, die sich aus der neuen eidgenössischen Zivilprozessordnung (ZPO 

CH) ergeben, ebenso zu bewältigen wie allfällig weitere Klagezunahmen. Nachdem sich be-

reits im Jahre 2008 der Nationalrat bei der Beratung der neuen ZPO CH für die bürgerna-

hen Friedensrichter ausgesprochen hat, steht fest, dass mit den neuen Aufgaben und Kom-

petenzen die quantitativen und qualitativen Anforderungen zunehmen werden. Mit Blick auf 

die Zukunft ist klar, dass diese Aufgabenerfüllung nur mit stetiger Weiterbildung und gut 

ausgebildetem und motoviertem Kanzleipersonal möglich sein wird. 

 

 

In diesem Sinne richte ich meinen Dank vorab an unser Kanzleipersonal, an die oberen 

Aufsichtsbehörden, an den Präsidenten des Obergerichts, Dr.iur. Heinrich A. Müller, an den 

Präsidenten des Bezirksgerichtes Zürich, lic.iur. Rudolf Kieser, an die Geschäftsleitung und 

ganz besonders an den Gerichtsschreiber des Bezirksgerichtes Zürich, lic.iur. Niklaus 

Bannwart.  

 

 

Gegenüber der Stadt Zürich danke ich der Finanzverwaltung und der Finanzkontrolle, OIZ 

und HR Stadt Zürich sowie dem Präsidialdepartement, vorab Stadtpräsidentin Corine 

Mauch sowie dem Departementssekretär lic.phil. I Pius Landolt. 

 

 

 

Robert Schönbächler, Präsident 

 

 

 

 

Verweis 
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1. Administration 

1.1 Friedensrichterämter 

 

Kreise 1 und 2  Ulmbergstrasse 1, Postfach 1700, 8027 Zürich 

                                     Tel. 044 283 18 80, Fax 044 283 18 88 

E-Mail: friedensrichteramt1@zuerich.ch 
  

Friedensrichter  Hansruedi Lienhard              (Aktuar) 

Kanzlei 1,5  Susi Verheyen, Daniela Feldmann 

Kreise 3 und 9  Morgartenstrasse 30, 8004 Zürich 

    Tel. 044 462 05 48, Fax 044 462 05 30 

     E-Mail:  friedensrichteramt3@zuerich.ch 
  

Friedensrichter  Thomas Marthaler 

Kanzlei 1,5  Pia Wiprächtiger, Daniela Feldmann 

Kreise 4 und 5   Hohlstrasse 35, Postfach 1442, 8026 Zürich 

     Tel. 044 413 69 50, Fax 044 413 69 51  

     E-Mail: friedensrichteramt4@zuerich.ch 
  

Friedensrichter  Heinz Bögle 

Kanzlei 1,6   Barbara Aslam, Edith Schleifer 

Kreise 6 und 10 Wipkingerplatz 5, Postfach 250, 8037 Zürich 

     Tel. 044 271 00 63, Fax 044 273 11 66 

     E-Mail: friedensrichteramt10@zuerich.ch 
 

Friedensrichter   Robert Schönbächler                        (Präsident) 

Kanzlei 1,6  Ursula Solenthaler, Isabelle Gammeter 

Kreise 7 und 8  Dufourstrasse 35, Postfach 370, 8034 Zürich 

     Tel. 044 261 19 10, Fax 044 251 19 43 

     E-Mail: friedensrichteramt7@zuerich.ch 
  

Friedensrichterin Susann Lilly Pflüger                       (Quästorin) 

Kanzlei 1,5  Susanne Keller, Denise Pasteur 

Kreise 11 und 12  Geschäftshaus Flora,  

     Schwamendingenstrasse 10, 8050 Zürich 

     Tel. 044 315 87 70, Fax 044 315 87 79 

     E-Mail: friedensrichteramt11@zuerich.ch 

  

Friedensrichter  Beat Jaisli 

Kanzlei  1,8  Franziska Mäder, Monika Wachter  

 

Stellenwerte 15,5 1 (Stand 31. Dezember 2009)         (Funktion im Kollegium) 

 

                                                
1
 Die wöchentliche Arbeitszeit von 21 Stunden, bei einer Normalarbeitszeit von 42 Stunden, entspricht einem Stellenwert von 0,5. 
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1.2 Personelles 

Nach der Senkung des Personalbestandes um 0,7 Stellenwerte im Vorjahr haben sich im 

Berichtsjahr keine Veränderungen ergeben. Beschäftigt sind 1 Friedensrichterin, 5 Frie-

densrichter und 11 Mitarbeiterinnen.  

 

Obwohl im Berichtsjahr beim Kanzleipersonal die einen oder anderen krankheitsbedingten 

Absenzen zu verzeichnen waren, sind wiederum nur vereinzelte Stellvertretungen unter 

dem Kanzleipersonal nötig geworden. Mit Schreiben vom 21. Dezember 2009 hat Frau Isa-

belle Gammeter ihr Arbeitsverhältnis per Ende ihres Mutterschaftsurlaubes auf Ende März 

2010 gekündigt, was sehr bedauert wird. Somit ist eine Sekretariatsstelle im Friedensrich-

teramt Kreise 6 und 10 neu auszuschreiben und wieder zu besetzen. Bei den Friedensrich-

terinnen und Friedensrichtern, deren Stellvertretung mit Zirkulationsbeschluss vom 25. April 

2001 der Visitationskommission des Bezirksgerichtes Zürich geregelt ist, waren dieses Jahr 

nur vereinzelt Stellvertretungen nötig. Die im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Karl 

Kübler unumgänglichen Stellvertretungen im Friedensrichteramt der Stadtkreise 3 und 9 

wurden durch Friedensrichter Heinz Bögle abgedeckt. 

 

Mit Ausnahme des bisherigen Friedensrichters Karl Kübler kandidierten bei den Erneue-

rungswahlen 2009-2015 die bisherigen Friedensrichter. Friedensrichterin Susann Lilly Pflü-

ger und die vier anderen sich zur Wahl stellenden Friedensrichter wurden, obwohl in allen 

Kreisen der auf allen erdenklichen Wallisten kandidierende Marian Danowski angetreten ist, 

problemlos mit einem Stimmenanteil zwischen 89,8 % und 92,2 % wiedergewählt. Da sich 

für den zurücktretenden Karl Kübler sechs Kandidatinnen und Kandidaten beworben haben, 

zeichnete sich ein zweiter Wahlgang ab. Erstaunlicherweise hat es Thomas Marthaler (sp.) 

dennoch fast auf Anhieb geschafft. Er erreichte 7'566 Stimmen, das absolute Mehr betrug 

8'345. Auf Platz zwei landete Martin Abele (gp.) mit 3'423 Stimmen, noch vor dem SVP-

Kandidaten Christopher Vohdin mit 3'207 Stimmen. Karl Meier (evp.) kam auf 1'405 Stim-

men, die parteilose Andrea Läuchli auf 731; für den Dauerkandidaten Danowski stimmten 

274 Personen. Im zweiten Wahlgang vom 29. März 2009 hat sich Thomas Marthaler (sp.) 

mit 5'004 Stimmen eindeutig durchgesetzt. Sein Herausforderer Christopher Vohdin (svp.) 

erhielt 814 Stimmen; Marian Danowski deren 24 und Andrea Läuchli 16. 

 

Am 20. April 2009 ist unser langjähriger und pensionierter Berufskollege Hans-Peter Spill-

mann-Lourié gestorben. Er trat im Jahre 2001 im Alter von 65 Jahren und nach 22-jähriger 

Tätigkeit im Friedensrichteramt Zürich 7 und 8 zurück. 

 

Auf den 31. August 2009 trat Karl Kübler, Friedens-

richter der Stadt Zürich Kreise 3 und 9, in den Ruhe-

stand. Er hatte am 1. Oktober 1976 in Wiedikon seine 

Tätigkeit aufgenommen. Karl Kübler hat sich seit über 

dreissig Jahren mit grossem Einsatz für die Rechtsu-

chenden und für die Stadt Zürich eingesetzt. Darüber 

hinaus hat er sich auch in der Verbandsarbeit, insbe-

sondere als Delegierter vom Kanton Zürich, für den 

eidgenössischen Friedensrichterverband eingesetzt. 

Mit dem Rücktritt von Karl Kübler verlieren die Stadt- 

                                                                                                

 

                                                                                                                            Wahlbroschüre Karl Kübler (13. Juni 1976). 
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zürcher Friedensrichter ein engagiertes Behördenmitglied. Der Abschiedsapéro mit Imbiss 

fand am 18. August 2009 im Amtshaus an der Zurlindenstrasse 87 statt. 

 

Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihn in den Erneuerungswahlen zum 

neuen Friedensrichter in den Kreisen 3 und 9 gewählt haben, hat am 1. September 2009 

Tomas Marthaler, Rechtsanwalt, die Nachfolge von Karl Kübler angetreten. Tomas Martha-

ler, bisheriger Stadtammann im Kreis 3, vertritt ausserdem die SP im Gemeindeparlament 

der Stadt Zürich. Der 47-jährige ist in Altstetten aufgewachsen und seit 25 Jahren im Frie-

senberg wohnhaft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlwerbung Thomas Marthaler (2009). 

 

Im Herbst wurden in den Friedensrichterämtern wiederum die Zielvereinbarungs- und Beur-

teilungsgespräche (ZBG) durchgeführt, die den Lohn der beurteilten Kanzleiangestellten 

beeinflussen. Wo nötig, wurden auch die Stellenbeschriebe und Pflichtenhefte neu geregelt.  

 

Im Namen des Verbandes danke ich unseren Mitarbeiterinnen für ihren grossen Einsatz. 

 

 

 

1.3 Büroräume - Standort - Raumbedarf 

 

Die Friedensrichterämter sind in den einzelnen Quartieren zentral gelegen und mit den öf-

fentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Die Räumlichkeiten präsentieren sich Besu-

chern und Personal von der besten Seite. Nebst anderen Faktoren steht fest, dass für die 

erfolgreiche Vermittlung in Konflikten, der Gestaltung des Verhandlungsraumes eine zentra-

le, ja sogar grosse Bedeutung zukommt. Die Klienten sollen sich im Raum wohl fühlen. Die 

Gestaltung und Möbelwahl sollte zwischen einer wohnlichen Stube und einem kalten Büro 

liegen. 

 

 

Die mit der städtischen Immobilienbewirtschaftung der Stadt Zürich abgeschlossenen 

Dienstleistungsvereinbarungen bewegen sich bezüglich der Kosten für die Mietzinse und 

Nebenkosten entsprechend den Vorjahreswerten. Im Friedensrichteramt der Kreise              
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6 und 10 wurden durch die Immobilienbewirtschaftung nach dem Sekretariat auch der 

Verhandlungs- und Büroraum des Friedensrichters gemäss den städtischen Vorgaben neu 

eingerichtet. Das Friedensrichteramt der Kreise 3 und 9 wechselte ab 4. September 2009 

von seinem bisherigen Standort an der Zurlindenstrasse 87, 8033 Zürich, vorübergehend an 

die Morgartenstrasse 30, 8004 Zürich. 

 

 

1.4 IT-Büromatik 

 

Alle Friedensrichterämter sind an das städtische INTRAnet angeschlossen. Die wiederkeh-

renden Produkte und Dienstleistungen für alle Friedensrichterämter werden mittels einer 

separaten Dienstleistungsvereinbarung (DLV) mit der Organisation und Informatik der Stadt 

Zürich (OIZ) geregelt. Anfangs Jahr  wurde die Rollout-Planung von OIZ mit der Neueinrich-

tung im Friedensrichteramt der Kreise 11 und 12 abgeschlossen. Die im Herbst von Marke-

ting + Technik Rickli angebotenen IT-Schulungskurse «Friedensstift» wurden von den Teil-

nehmender sehr geschätzt. 

 

 

Nach dieser auf allen Ämtern erfolgten grösseren IT-Umstellung ist nachhaltig gewährleis-

tet, dass Stellvertretungen problemlos möglich sind. Sämtliche Friedensrichterämter sind 

mit «Windows Vista» und «Office 2007» ausgerüstet. Notwendige Anpassungen der Soft-

ware werden zunächst zentral gesammelt, dann im Friedensrichteramt Kreise 6 und 10 ge-

testet, bei der OIZ paketiert und später in den anderen Friedensrichterkreisen installiert. 

 

 

2. Geschäfte 

 

2.1 Gesamtstatistik 2009 

 

Im wirtschaftlich schwierigen Jahr 2009 wurden 3'287 (Vorjahr 2'927) eingereicht, wovon 

3'215 Klagen (Vorjahr 2'930) erledigt wurden. Davon entfallen rund 2'616 auf Forderungs-

klagen, 418 auf Ehescheidungen, 81 auf Vaterschafts- und Unterhaltsklagen, 15 auf Per-

sönlichkeitsverletzungsklagen und 85 Fälle betrafen Ehrverletzungen.  

 

 

Es fällt auf, dass immer komplexere Fälle behandelt werden müssen. Der Friedensrichter 

als Verhandlungsführer im Streit muss für eine erfolgreiche Vermittlung vermehrt Zeit ein-

planen und aufwenden. Gerade bei kleineren Streitigkeiten wie beispielsweise bei Nachbar-

schaftsklagen, kleinen Streitwerten oder Ehrverletzungen geht es oft um seit Jahren schwe-

lende Konflikte. Und da sich die Parteien in diesen Fällen vielfach aus mehreren Personen 

zusammensetzen, werden der Rechtsfriede und der soziale Friede eher nur dann erreicht, 

wenn alle umfassend zu Sprache kommen. Die erfolgreiche Verhandlungsführung erfordert 

eine hohe Konzentration, eine gute Auffassungsgabe und viel Einfühlungsvermögen.  

 

 

Mit 50,5 % ist die Erfolgsquote etwa gleich hoch wie letztes Jahr. Die Bandbreite bei den er-

folgreich vermittelten Klagen liegt bei den verschiedenen Ämtern zwischen 42 % bis 63 %. 

In diesen Resultaten widerspiegelt sich natürlich auch die unterschiedliche Bevölkerungs-

struktur und die unterschiedliche Art der Klagen (hohe Streitwerte, Gerichtsstandsvereinba-

rungen, häufiges Ausbleiben der beklagten Partei, usw.).  
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Erledigte Klagen gemäss der Statistik für das Obergericht des Kantons Zürich: 

 

 

Verfahren 2009 Art der Klagen Verfügung Urteil Weisung Total 2008 

Sühnverfahren Zivilklagen  Ehescheidungen 103 - 218 321 334 

 Überweisung (Scheidung) 97 - - 97 110 

 Vaterschaftsklagen 15 - 66 81 89 

 Pesönlichkeitsschutzklagen 4 - 11 15 21 

 übrige Zivilklagen 1022 - 1263 2285 2ô027 

Zivilprozesse Forderungen <500 CHF 215 116 - 331 270 

Sühnverfahren Strafklagen Ehrverletzungen 52 - 33 85 79 

 Total erledigte Klagen    1508 116 1591 3215 2ó930 

 Anteil     47 % 4 % 49 % + 285  

 

Total Audienzgeschäfte 508 515 

 

 

 

 

Eingereichte, erledigte und unerledigte Klagen sowie Audienzgespräche: 
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2.2 Geschäftslast der Ämter 

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht die Erledigungsart der verschiedenen, statistisch 

erfassten Rechtsgebiete. Eine weitere Spezifikation wird statistisch nicht erhoben.  

Kurzübersicht: 

 

 Erledigungen 1+2 3+9 4+5 6+10 7+8 11+12 Total % 

 Ehescheidungen 17 123 57 91 29 101 418 13,0 

 Vaterschaftsklagen 0 0 6 73 0 2 81 2,5 

 Persönlichkeitsschutzklagen 1 1 3 4 5 1 15 0,5 

 übrige Zivilklagen 602 321 297 328 365 372 2'285 71.1 

 Zivilprozesse 30 36 36 143 18 68 331 10,3 

 Ehrverletzungen 12 16 15 16 13 13 85 2,6 

 Total 2009 662 497 414 655 430 557 3215 100,0 

 

 Total 2008 537 461 366 593 390 583 2'930  

 Total 2007 578 562 348 655 441 559 3'143  

 

Bei einem Vergleich mit den kantonalen Zahlen fällt auf, dass sowohl im Kanton Zürich wie 

auch in der Stadt Zürich die Anzahl erledigter Klagen deutlich zugenommen hat. 

 

Erledigte Klagen Kanton / Stadt Zürich: 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kanton 11'626 11'076 9'887 9'754 9'287 9'812

Stadt 4'072 3'740 3'302 3'143 2'930 3'215
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2.3  Art der Klagen 

 

a) Sühnverfahren bei Zivilklagen 

 

Auf diese Verfahren entfallen 87 % der erledigten Klagen. Die Mehrheit der dem Friedens-

richter unterbreiteten Klagen betreffen Konflikte des alltäglichen Lebens: Forderungsklagen, 

Nachbarschaftsklagen, Klagen aus Motorfahrzeug- und Fahrradunfällen usw. Und da wären 

noch die Klagen aus den vielfach unbarmherzigen Erbstreitigkeiten. Dabei geht es oft um 

viel Geld, aber auch um Verletzungen und um Herabsetzungen, also tief verwurzelte Gefüh-

le. Zusammen mit den Parteien wird versucht, eine Konfliktlösung zu erarbeiten und mit ei-

ner Vereinbarung rechtsverbindlich festzuhalten. 

 

Ohne die Ehescheidungs-, Vaterschafts- und Persönlichkeitsschutzklagen wurden 1'022 

Fälle durch Klageanerkennung, Vergleich oder Rückzug rechtsverbindlich und erstinstanz-

lich abgeschlossen. 

 

Obwohl die Scheidungsquote insgesamt stetig zunimmt und die Institution Ehe unter Druck 

steht, ist die Zahl der erledigten Ehescheidungsklagen wiederum von 444 (2007: 457) auf 

418 Klagen gesunken. Bei 200 Klagen, also in beinahe der Hälfte, konnte eine Lösung ge-

funden und so 97 Geschäftsfälle als einvernehmliche Begehren mit einer Überweisungsver-

fügung an das Bezirksgericht Zürich zugestellt werden.  

 

Bei den Vaterschafts- und Unterhaltsklagen sind 81 Fälle (Vorjahre 89 bzw. 78) erledigt 

worden. Die Persönlichkeitsschutzklagen haben um 6, auf total 15 Geschäfte abgenommen. 

 

Auffallend ist die grosse Anzahl der bewilligten Verschiebungen von Verhandlungsterminen. 

In Total 568 Fällen (Vorjahre 428 bzw. 407) musste der Termin neu vereinbart und festge-

legt werden. In 876 Fällen (Vorjahr 568) erforderte das Nichtbeachten der ersten Zustellun-

gen eine Zweitzustellung der Vorladung, in Einzelfällen war eine polizeiliche Zustellung 

notwendig. 

 

Durchschnittliche Anzahl Klagen je Friedensrichteramt: 
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b) Zivilprozesse 

 

Die Forderungen mit einer Streitwertgrenze bis CHF 500 haben gegenüber dem Vorjahr um 

61 Geschäfte von 270 auf 331 Fälle zugenommen. 116 Mal wurde die Ausfertigung eines 

Urteils im Dispositiv nötig. Ein begründetes Urteil wurde 10 Mal nachverlangt (Vorjahr 6); 

Zeugeneinvernahmen waren in 5 Fällen nötig (Vorjahr 7). 

 

Bei 33 von 331 Geschäften aufgrund Säumnis einer der beiden Parteien wurde zu einer 

zweiten Hauptverhandlung vorgeladen. 

 

Mit der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung wird voraussichtlich die Entscheid-

kompetenz von heute CHF 500 auf neu CHF 2'000 angehoben und gleichzeitig bei Streitig-

keiten bis zu CHF 5'000 die Möglichkeit eines Urteilsvorschlages eingeräumt, was eine 

deutliche Mehrbelastung in diesem Bereich bedeuten wird. 

 

Erledigte Zivilprozesse - Streitwert bis CHF 500: 

 
c) Sühnverfahren bei Strafklagen 

 

Anklagen betreffend Ehrverletzung sind grundsätzlich beim Friedensrichter durch Einrei-

chung einer Anklageschrift einzuleiten. Auch hier trachtet der Friedensrichter im Sühnver-

fahren danach, die Parteien auszusöhnen. Bei den total 85 (Vorjahr 79) eingereichten Kla-

gen konnten deren 52 (Vorjahr 37) einer Lösung zugeführt werden. In diesen Verfahren 

können sich die Parteien grundsätzlich vor dem Friedensrichter nicht vertreten lassen; dies 

nicht zuletzt deshalb, weil ein Vergleich durch die persönliche Anwesenheit der Parteien 

eher zustande kommt.  

 

d) Klagen betreffend Arbeitsrecht und Mietrecht 

 

Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden in der Stadt Zürich direkt 

vom Arbeitsgericht Zürich behandelt. Klagen aus Mietverhältnissen über Wohn- und Ge-

schäftsräume sind gemäss bundesrechtlicher Rechtsprechung von Bundesrechts wegen 

zunächst der Schlichtungsbehörde zu unterbreiten. Weder der Friedensrichter noch der or-

dentliche Richter sind an deren Stelle zur Schlichtung sachlich bzw. funktionell zuständig. 

Wenn solche Fälle bei den Friedensrichterämtern eingehen, werden diese an die richtige 

Stelle weitergeleitet. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

durch Urteil 212 186 140 207 150 137 117 111 129 118 116

ohne Urteil 321 311 263 326 184 182 203 212 216 152 215
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e) Audienzen (Gespräche und Rechtsberatungen) 

 

Die unentgeltlich angebotenen und durchgeführten Beratungsgespräche, welche über die 

blosse Auskunftsgabe oder Formularerklärung hinausgehen und statistisch erfasst werden, 

blieben bis auf 7 Fälle mit 508 Geschäften auf einem unverändert hohen Stand. Bei diesen 

Beratungen fällt auf, dass es längst nicht mehr die «Unterbemittelten» sind, welche vor-

sprechen. Zunehmend machen auch Akademiker und gut Situierte davon Gebrauch. 

Gleichzeitig zeigt sich hier deutlich, dass die Anliegen und Probleme komplexer werden. 

Diese oft zeitintensiven Audienzgespräche werden nach wie vor von der rechtsuchenden 

Kundschaft sehr geschätzt. Vielfach können damit in Rechtsfragen Lösungen gefunden und 

nachfolgende Gerichtsverfahren vermieden werden. 

 

 

3. Rechnungswesen 

 

3.1 Gebühren 

Für die Bearbeitung der eingereichten Klagen werden seit dem 1. Januar 2008 gemäss der 

Verordnung des Obergerichts über die Gerichtsgebühren vom 4. April 2007 (LS 211.11) 

pauschalisierte Gebühren nach den kantonalen Ansätzen erhoben. In den Gerichts- und 

Staatsgebühren sind die Schreib- und Zustellgebühren, die Gebühren für die Vorladungen 

und die Kosten für Telekommunikation enthalten.  

 

Im Sühnverfahren und im Erkenntnisverfahren (Zivilprozesse bis CHF 500) vor Friedens-

richter beträgt die Gebühr: 

Streitwert in CHF Gebühren in CHF 

bis 1'000  65  -  250 

bis  10'000  250  -  420 

bis  100'000  420  -  615 

ab  100'000  615  -  1'240 

In nicht vermögensrechtlichen Verfahren beträgt die Gebühr CHF 100 bis CHF 850. Im Er-

kenntnisverfahren kann die Gebühr um höchstens die Hälfte erhöht werden. 

 

Die durch Kantonsratsbeschluss total revidierte, neue Verordnung des Obergerichts über 

die Gerichtsgebühren ist in der täglichen Anwendung äusserst einfach und für die Rechtsu-

chenden transparent.  

Der Betriebsaufwand aller Friedensrichterämter wird zu 38 % (Vorjahr 37 %) abgedeckt. Die 

Verbuchung der Erträge erfolgt nach dem Bruttoprinzip, wonach die Abschreibungen aus 

unentgeltlicher Prozessführung und aus den unerhältlichen Beträgen auch im Ertrag aus-

gewiesen werden.  
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Gebührenerträge im Durchschnitt je Geschäft: 

 
Gesamterträge aller Friedensrichterämter seit 2002: 

 
3.2 Inkasso 

 

Die Zahlungsmoral für die in Rechnung gestellten friedensrichterlichen Gebühren hat sich 

kaum verbessert. Nicht einmal die Hälfte der Rechnungen wurden innerhalb der Zahlungs-

frist beglichen: 1'341 (Vorjahr 1'107) Mahnschreiben wurden erstellt. Auch die Bearbeitung 

der auf den Friedensrichterämtern aufbewahrten 1'500 Verlustscheinen ist aufwändig. Neu 

dazu gekommen sind 67 Verlustscheine. 

 

a) Unentgeltliche Prozessführung «UP» 

 

Wie bereits im Vorjahr wird bei rund jeder zehnten, dem Friedensrichter vorgelegten Klage, 

die unentgeltliche Prozessführung gewährt. 323 Mal (Vorjahre 308, 332, 329, 367) wurde 

den Parteien aufgrund des entsprechenden Nachweises und des übergeordneten Prozess-

rechts das kostenfreie Verfahren gewährt.  
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b) Uneinbringbare Gebühren und deren Abschreibungen 

 

Die Anzahl Geschäfte der uneinbringbaren Gebühren und der zur Abschreibung gelangten 

Gebührenbeträge ist deutlich gesunken. In 237 (Vorjahr 295) konnten somit keine effektiven 

Einnahmen realisiert werden.  
 

Unentgeltliche Prozessführung / Uneinbringbare Gebühren: 

 
c)  Leistungsmengen / Anzahl           (Legende: 1) = Zahlen nicht erhoben.) 

 

Anzahl 2009 2008 2007 2006 2005 

Mahnungen 1'341 1ó107 1ó288 1ó323 1ó497 

Auszug aus dem Betreibungsregister 122 141 146 1) 1) 

Betreibungsbegehren 193 203 231 212 382 

Betreibungsbegehren (gelöschte) 17 13 23 16 14 

Fortsetzungsbegehren 127 133 126 170 211 

Rechtsöffnungsbegehren 23 28 24 29 38 

Verlustscheine (erhaltene) 67 88 95 129 119 

Verlustscheine, gemahnte 40 16 13 48 32 

Verlustscheine (zurückbezahlt) 11 4 14 16 14 

Verwertungsbegehren 0 4 5 1 4 

Forderungseingaben Konkursamt 2 5 18 20 10 

Rechtshilfegesuche (Auslandzustellungen) 13 24 26 1) 1) 

Rechtskraftbescheinigungen 40 55 114 96 92 

Restanzen (offene Inkassofälle) 412 389 394 445 488 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Uneinbringbare 
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99'034 114'477 84'613 93'600 101'703 81'675

Unentgeltliche 
Prozessführung

90'024 121'233 106'328 115'076 139'859 153'261

0

50

100

150

200

250

300

T
a

u
s

e
n

d
e



 

15 / 18 

Verband der Friedensrichter und  

Friedensrichterinnen des Bezirks Zürich 

3.3 Finanzbuchhaltung, Budget- und Rechnungslegung 

 

Die sechs Friedensrichterämter sind selbständig verantwortlich für die Budgetierung, die 

Rechnungslegung sowie für die Buch- und Kassaführung.  

 

Die Friedensrichterämter sind von der per 1. Januar 2008 erfolgten stadtweiten Umstellung 

auf das betriebswirtschaftliche Informatiksystem SAP ausgenommen. Mittels einer  Dienst-

leistungsvereinbarung (DLV) werden die Einheiten, als auch die Mandantenbuchhaltung 

SAP, geregelt. 

 

 

4. Verbände 

 

4.1  Verband der Friedensrichter und Friedensrichterinnen des Bezirks Zürich 

 

a) Generell 

 

Der Verband trifft sich jeden zweiten Monat zu Arbeitssitzungen und behandelt die anste-

henden Fragestellungen. Auch der Kontakt zu ehemaligen Friedensrichterinnen und Frie-

densrichtern wird regelmässig gesucht und gepflegt. An der Generalversammlung im Früh-

jahr dürfen jeweils auch Vertreter des Bezirksgerichtes Zürich und der Stadtverwaltung be-

grüsst werden. Dieser Gedankenaustausch ist sehr wichtig, weshalb es sehr geschätzt 

wurde, dass an der letzten Generalversammlung im Restaurant Letzigrundstadion vom Be-

zirksgericht Zürich der Gerichtsschreiber Herr lic.iur. Niklaus Bannwart, vom Präsidialdepar-

tement Herr Pius Landolt, Departementssekretär des Präsidialdepartementes, und vom HR 

Stadt Zürich, Frau Corinne Dangel, begrüsst werden konnten. Besonders erfreut waren wir 

über den Besuch von Gemeinderat Daniel Meier (CVP), gleichzeitig Mitglied der Finanzde-

partementskommission des Gemeinderats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letzigrundstadion (29.09.2007). 

 

b)  Verschiedenes 

 

Mitte März 2009 ersetzte das durch das Obergericht des Kantons Zürich kurzfristig per       

1. Januar 2009 überarbeitete Handbuch dasjenige vom 17. Dezember 2003. Das neu im 

A4-Format herausgegeben Handbuch für die Friedensrichter im Kanton Zürich soll bis zum 

Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung auf den 1. Januar 2011 wertvolle 

Dienste leisten. Auf den 1. Januar 2010 soll dann im Kanton Zürich ein neues Gerichtsor-

ganisationsgesetz (GOG) geschaffen werden. Im Hinblick auf diese neuen Gesetze wird 

das Handbuch gänzlich zu überarbeiten und in einer neuen Auflage herauszugeben sein.  
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Am 23. April 2009 wurde Stadtpräsident Elmar Ledergerber, welcher nach 10 Jahren Tätig-

keit als Stadtrat und Stadtpräsident von seinem Amt zurückgetreten ist, verabschiedet. Mit 

der neuen Stadtpräsidentin, Corine Mauch, erhalten die Friedensrichterämter im administra-

tiven Bereich eine neue Chefin. Am 29. April 2009 feierten die Friedensrichter Robert 

Schönbächler als Gemeinderatspräsidenten der Stadt Zürich 2009/2010. 

 

Der Bezirksverband befasste sich wiederum mit verschiedensten Vernehmlassungen (Vor-

lage zu den Lohnmassnahmen 2009, Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Unfall, Neuerlass 

der Datenschutzverordnung und Vernehmlassung Steuerrechtliches Spesenreglement). 

Ausführlich Stellung bezogen wurde zum Projekt CHARM, bei welchem es sich um das in-

terne Risiko Management und das Interne Kontrollsystem, aufgegleist durch die Finanzver-

waltung, handelt. Rückfragen der Rechnungsprüfungskommission (RPK) des Gemeindera-

tes der Stadt Zürich zur Rechnungslegung und zur Budgetierung wurden verbindlich beant-

wortet. 

 

Der Gemeinderat der Stadt Zürich hat anlässlich der Budgetsitzung im Dezember 2009 ein 

Postulat sowie einen Budgetantrag der FDP, wonach eine Überprüfung der Zusammenle-

gung der Ämter und Sekretariate anbegehrt wurde, klar abgelehnt. 

 

 

4.2 Verband der Friedensrichter und Friedensrichterinnen des Kantons Zürich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Präsidentenkonferenz fand am 15. Juni 2008 im Personalrestaurant Apron-Club im 

Flughafen Kloten statt. Im Frühjahr wurden im Kanton Zürich in einem ersten oder einem 

zweiten Wahlgang 51 neue Friedensrichter und Friedensrichterinnen durch das Volk ge-

wählt. Dem kantonalen Jahresbericht ist zu entnehmen, dass mit neu 24 Friedensrichterin-

nen der durchschnittliche Frauenanteil auf 34,2 % gesteigert werden konnte. Total besetzen 

157 Personen die 168 Friedensrichterämter im Kanton Zürich. Im Vorfeld dieser Neuwahlen 

passte der Kantonalverband das Anforderungsprofil den neuen Gegebenheiten an. Ausser-

dem erarbeitete die Fachkommission «Aus- und Weiterbildung» ein neues Grundausbil-

dungsprojekt, womit durch zwei Lehrgänge an je drei Tagen die Grundausbildung mit Zu-

satzmöglichkeit von einer IT-Ausbildung ermöglicht wurde. 

 

An der 81. Generalversammlung vom 23. Oktober 2009, durchgeführt im Stadthofsaal Us-

ter, nahmen 76 aktive und ehemalige Friedensrichterinnen und Friedensrichter teil. Nach elf 

Jahren Vorstandsmitarbeit, davon acht Jahre als Verbandspräsident, trat Beat Jaisli zurück. 

In einer Ergänzungswahl wurde Hansruedi Lienhard einstimmig als neues Vorstandsmit-

glied in den Kantonalverband gewählt, welcher neu von Urs Wicki, Friedensrichter in Dü-

bendorf, präsidiert wird. Zum 15-jährigen Berufsjubiläum gratulierte der scheidende Präsi-

dent dem Verfasser dieses Jahresberichtes. Zum 15-jährigen Berufsjubiläum gratulierte der 

scheidende Präsident dem Verfasser dieses Jahresberichtes. 
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4.3 Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der im Jahre 2004 gegründete Schweizerische Verband der Friedensrichter und Vermittler 

(SVFV) freute sich anlässlich des fünfjährigen Jubiläums über den Beitritt der kantonalen 

Verbände von Uri und Solothurn. Somit umfasst der Schweizerische Verband 19 Kantonal-

verbände. Die 5. ordentliche Delegiertenversammlung des SVFV fand am 15. Mai 2009 in 

Zürich Flughafen statt. Karl Kübler, Friedensrichter der Kreise 3 und 9, welcher als einer der 

vier Delegierten, die Interessen des Kantonalverbandes vertreten hat, hat seinen Rücktritt 

im nationalen Verband eingereicht. Die Interessen der stadtzürcher Friedensrichter kann 

neu Heinz Bögle im Kantonalverband einbringen, da er vorbehaltslos und einstimmig als 

Ersatzmitglied gewählt worden ist. 

 

 

5. Verschiedenes 

 

5.1 Information, Öffentlichkeitsarbeit 

 

In der Fachschule für Hauswirtschaft und Lebensgestaltung (SHL VIVENTA) orientierten in 

mehreren Lektionen Susann Pflüger und Hansruedi Lienhard bei den sogenannten Integra-

tionsklassen über die friedensrichterliche Tätigkeit und Jugendverschuldung. Robert 

Schönbächler konnte wie bisher bei den Ausbildungsklassen der Polizeischule der Stadtpo-

lizei Zürich in zahlreichen Lektionen über die Tätigkeiten des Friedensrichters unterrichten. 

Bei Vereinen und Institutionen erfolgten durch die einzelnen Friedensrichterinnen und Frie-

densrichter weitere Referate über die Aufgaben und die Tätigkeit des Friedensrichteramtes. 

Hansruedi Lienhard wurde zu Vorträgen über die Vermittlungsaufgabe des Friedensrichters 

von folgenden Institutionen eingeladen: Rotary Club Sihltal, Rotary Club Zoo Zürich, In-

nerWheel Club Zürich, Kiwanis Club, Institut für Mediation. Am 16. April 2009 vertrat Hans-

ruedi Lienhard die Friedensrichter anlässlich einer Live-Radiosendung von Radio DRS 1. 

Beat Jaisli orientierte in zwei Referaten zum Thema Nachbarrecht bei den Kreispartien der 

CVP/EVP in seinem Quartier. 

 

Die Medienmitteilungen, insbesondere diejenige zum «Jahresbericht 2008», ergaben stets 

eine erfreuliche Resonanz. Weitere Publikationen über unsere Tätigkeit erfolgten in ver-

schiedenen Tages- und Quartierzeitungen.  

 

Besonders erwähnenswert sind die verschiedenen Artikel zum Rücktritt von Karl Kübler 

(«Die Menschen werden intoleranter», vgl. Zürich West vom 5. März 2009), von Hansruedi 

Lienhard («Lienhard: Hier kommt das ganze Leben vorbei», vgl. Zürichberg 15. Januar 

2009) oder von Thomas Marthaler («Durchbeissen hat er als Boxer gelernt», vgl. Tages-

Anzeiger vom 25. April 2009).  
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5.2 Internetauftritt, Broschüre  

 

Der optisch und inhaltlich neu überarbeitete Internetauftritt der Stadt Zürich (www.stadt-

zuerich.ch) gibt allen Departementen ein einheitliches Erscheinungsbild. Der Internetauftritt 

ist ein wichtiges Tor zur virtuellen und zur realen Welt und wird von den Rechtsuchenden 

sehr geschätzt. Nicht selten werden Klageeinreichungen mit Formularen aus dem Friedens-

richterportal per Post, Telefaxzuschrift oder sogar per E-Mail-Zuschrift eingereicht. Einer 

solchen Eingabe stet nichts im Weg, kann doch gemäss Zivilprozessordnung das Begehren 

um Durchführung des Sühnverfahrens schriftlich oder mündlich gestellt. Die Bewirtschaf-

tung der Homepage erfolgte durch Isabelle Gammeter, Friedensrichteramt Zürich 6 und 10. 

 

 

 
 

 

Im August wurde die beliebte Broschüre «Informationen zu den Friedensrichterämtern der 

Stadt Zürich» zum 7. Mal, in einer Auflage von 2'000 Exemplaren, neu aufgelegt. Gestaltet 

wurde diese durch Isabelle Gammeter, redigiert durch Robert Schönbächler. 

 

 

 

 

 

 

 

Zürich, im März 2010 

 

 

 

Robert Schönbächler, Präsident 


